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Erfahrungssitzung Finanzen
30. Aug. 2018, Donnerstag. 17:30 Uhr - 19:30 Uhr

Schwerpunkte dieser Veranstaltung :

 Liegenschaftenbewertung aus steuerlicher Sicht

- Abschreibungen / Restwert bei Ersatzbauten

- «Verwendung» der Erneuerungsfonds für Ersatzbau

 Eigenleistungen im Rahmen von Bauprojekten (Mietzins und Bilanz)

 Steuerlich zulässige Rückstellungen / Rücklagen (z.B. Erneuerungsfonds)

 Mehrwertsteuer 

(z.B. Optierung bei Gewerbemietverträgen und MWSt bei Baurechten)

 Ihre Fragen (dazu)
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Liegenschaftenbewertung
aus steuerlicher (und handelsrechtlicher) Sicht

Steuerliche Richtlinie:

 Abschreibung wahlweise in vier 

Varianten:

(degressiv vom Restbuchwert / linear vom Anlagewert 

2 % bzw. 1 % vom Gebäudewert oder 

1,5 % bzw. 0,75 % vom Gebäude- und Landwert)

 Steuerlicher Mindestwert ist immer der

Landwert

 aber welcher (Zeit- / Anschaffungswert)?

 einmal gewählte Variante «muss» 

beibehalten werden
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Sonderfall Ersatzbau:

 Gebäude darf am Ende der Nutzungsdauer 

keinen (Buch-) Wert mehr aufweisen 

(Handelsrecht / Kostenmiete)

 Trotz höherem effektivem Landwert ist eine 

«Aufwertung» handelsrechtlich nicht 

zulässig / sinnvoll / «genossenschaftlich» 

 ! in letzter Zeit häufen sich Fälle, welche 

von den Steuerbehörden abweichend 

beurteilt werden !

Sonderfall Baurecht:

 Gebäude darf am Ende der Nutzungsdauer 

nur noch den entschädigten Wert aufweisen

 schwierig zu berechnen, falls «dannzumaliger 

Zustandswert» oder ähnliche Formulierungen

 gilt auch, wenn angenommen wird, das 

Baurecht «werde vermutlich schon 

verlängert»…

 Annahmen zur Beurteilung im Anhang 

aufführen (inkl. zukünftige Baurechszinsen)
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Schlussfolgerung / Tipps:

 Die Separierung von Gebäude- und Landwerten in der Buchhaltung 

(≠ «offizielle» Jahresrechnung) ist dringend zu empfehlen;

 Bewertung auf Ebene «Siedlung» entspricht den Branchenusanzen und 

somit dem Rechnungslegungsrecht (Art. 958c, Abs. 3 OR); 

 lineare Abschreibung von 1 % des Anlagewerts der Gebäude ist i.d.R. 

handelsrechtlich angemessen ( Lebensdauer von 100 Jahren);

 aus steuerlichen Gründen kann eine höhere Abschreibung sinnvoll sein;

 Ersatzbauten sind möglichst früh zu planen und zu dokumentieren.

«No go»:

 Abschreibungen «nach Gutdünken» (z.B. jährlich unterschiedlich aufgrund des

«verbleibenden Gewinns»)  Abweichung von der Stetigkeit, entspricht nicht 

der Realität, im Anhang zur Jahresrechnung zu erklären;

 «Übertragung» von Gebäuderestwerten auf Landwerte  widerspricht der 

(Einzel-) Bewertung, durchbricht Kostenmiete, führt zu Spekulationsgewinnen 

(Abschöpfung von nicht erzielten Gewinnen);

 Bildung von Rückstellungen für Ersatzbau (zusätzliche Abschreibungen) für sehr 

langen Zeithorizont  z.B. 10 Jahre vor Ersatzbau ist der effektive Zeitpunkt / 

Beschluss noch nicht gefasst / absehbar, deshalb steuerlich nicht zugelassen.
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Erneuerungsfonds beim Ersatzbau:

 Wird nicht mehr benötigt (absehbarer 

Untergang des zu erneuernden Gebäudes)

 Steuerrechtlich deshalb nicht mehr zulässig

 Handelsrechtlich auflösen (a.o. Ertrag) und 

Restabschreibung vornehmen oder 

erläutern im Anhang zur Jahresrechnung

 Deckt z.B. die noch nicht abgeschriebenen

Wertvermehrungen nach der 

ursprünglichen Erstellung

Aktivierungen bei Bauprojekten
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Fremde Kosten:

Die eine Wertvermehrung erwirken, z.B.

 Bau-, Planungs-, Projektierungskosten;

 zusätzliche Kosten wie Aufrichtfest, Handwerkerapéro etc.

 Mieterentschädigung für Umtriebe;

 Erstvermietung;

 Rückstellung für Baunachträge (Anpassungen, Verbesserungen, 

«Ohnehinkosten»;

 etc.

Eigene Kosten:

Die eine Wertvermehrung erwirken, z.B.

 Bauzinsen (Verzinsung des eingesetzten Kapitals während der Bauzeit);

 Entschädigung für Baukommission, eingesetzte Mitarbeiter, Material,

(muss jedoch nachgewiesen werden, z.B. durch Aufzeichnungen o.ä.);

 Leerstände im Zusammenhang mit dem Bau (frühzeitige Räumung, 

gestaffelter Bezug), nicht jedoch Ertragsausfall während dem Ersatzbau;

 etc.
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Aufteilung / Verbuchung

Bilanzielle Auswirkungen:

Die Aktivierung bewirkt

 Erhöhung des Anlagewerts

(Bilanz / Heimfallentschädigung beim Baurecht)

 ggf. Erhöhung der Versicherungswerte

 Erhöhung der (Kosten-) Miete 

(für Verbesserung des Wohnobjekts)

 Erhöhung der künftigen Abschreibungen / Erneuerungsfondseinlagen

 gewinnneutral
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Bilanzielle Auswirkungen:

Die Belastung des Erneuerungsfonds bewirkt

 Verteilung des Sanierungsaufwands auf mehrere Jahre

 Reduktion des Erneuerungsfondsbestandes

 gewinnneutral

 Einhaltung der steuer-

lichen Vorgaben

Bilanzielle Auswirkungen:

Die Buchung in den Aufwand (Unterhalt / Unterdeckung 

Erneuerungsfonds) bewirkt

 «Verschenken» von künftigen Mietzinsen oder 

Heimfallentschädigung

(Kostenmiete / Entschädigung basiert i.d.R. auf dem Anlagewert gemäss Aktiven)

 gewinnwirksam

 hohe Erneuerungsfondsunterdeckungen können im Extremfall zur 

buchmässigen Überschuldung führen
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Schlussfolgerung / Tipps:

 Verbuchung aller «eigenen / internen» Baukosten erhöht Transparenz;

 pauschale Aufteilung des Baukontos aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten (z.B. 

Kostenaufteilung Architekt) ist sinnvoll;

 Buchungen in den Aufwand / zulasten Erneuerungsfonds sind nicht mietzinswirksam, 

dabei könnte Mietzinspotential «verschenkt» werden;

 eine (sofortige) Mieterhöhung ist nicht zwingend, allenfalls Mietzinsvorbehalt oder 

spätere Anpassung der Kostenmiete;

 Härtefälle besser individuell regeln als «pauschale Subvention»;

 teilweise sind Bewilligungen der Bauabrechnung nötig (Büro für Wohnbauförderung / 

Baurechtsgeber / BWO).

Rückstellungen / Rücklagen 
aus steuerlicher ( und handelsrechtlicher) Sicht
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Rückstellung vs. Rücklage:

 Rückstellung = Verbindlichkeit, welche durch vergangene Ereignisse 

bewirkt wurde, wahrscheinlich (i.d.R. > 50 %) einen Mittelabfluss bewirkt 

und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann;

Beispiele: eingetretener Schaden vor Bilanzstichtag, Kosten der 

Wiederherstellung für Umgebung nach Umbau, Kosten eines Rechtsfalls

 Rücklage = Rückstellung welche künftigen (noch nicht eingetretenen) 

Ereignissen Rechnung trägt.

Beispiele: Erneuerungsfonds, Unterstützungsfonds

Steuerliche Voraussetzungen:

 Aus dem Massgeblichkeitsprinzip folgt grundsätzlich, dass handelsrechtlich 

notwendige Rückstellungen auch steuerlich anzuerkennen sind

 Der steuerrechtliche Rahmen ist eng (Art. 63 DBG):

- Verpflichtungen in noch nicht bestimmbarer Höhe;

- Verlustrisiken auf Umlaufvermögen, z.B. Delkredere;

- unmittelbar drohende Verlustrisiken;

 formelle Voraussetzung ist zudem die

ordnungsgemässe Verbuchung
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Steuerlich nicht zulässige 
Rückstellungen:

Für künftige aktivierungspflichtige Anschaffungen / 

Wiederbeschaffungen;

erst in künftigen Rechnungsperioden verursacht;

 für Risiken, die nicht unmittelbar drohen / 

bevorstehen.

Ausnahme Erneuerungsfonds (ZH):

 ist eine Rücklage für

künftige Ereignisse;

 trotztdem «pauschal» 1 % jährlich, bis 

max. 15 % des GVZ-Wertes zulässig;

 höhere Einlagen müssen nach-

gewiesen werden.
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Nachweis für höhere 
Erneuerungsfondseinlagen:

Unterdeckung im Fonds nach Beendigung einer 

Erneuerung (i.d.R. siedlungsbezogen);

konkretes Projekt ist beschlossen (Protokoll des 

zuständigen Organs);

Kostenschätzung (i.d.R. extern) liegt vor.

Berechnung:
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Mehrwertsteuer (MWST)
Pflicht / Gewerbeliegenschaften / Baurechte 

Was löst (zwingend) eine MWST-Pflicht 
aus:

 Parkplatzvermietung an Externe 

(≠ mit Wohnung/Mietobjekt verbunden)

 Kantine / Restaurant / Getränkeautomat u.ä.

(durch den Wohnbauträger betrieben)

 Dienstleistungen der Genossenschaft für Dritte gegen Entgelt

(z.B. Verwaltung, Hauswartung, Bautätigkeit, Beratung)

... im Gesamtbetrag von mehr als Fr. 100’000 pro Jahr
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Freiwillige Anmeldung bei MWST 
möglicherweise sinnvoll:

nur bei gewerblicher Vermietung möglich;

kann auch nur für Teile einer Liegenschaft

erfolgen (gemischte Verwendung);

ergibt Vorsteuerabzug / Wegfall der «Taxe 

occulte» (auch Schattensteuer genannt).

«Fussangeln» der MWST:

 Selbstveranlagungssteuer, Nachbelastungen erfolgen i.d.R. «gnadenlos»;

 häufig wird auf Formelles abgestützt (Verrechnung von Leistungen vs. direktes Tragen 

von Lohnkosten);

 vieles im Bereich Liegenschaften ist uneinheitlich geregelt  Beweislastumkehr im 

Steuerrecht;

 hohe administrative Aufwendungen (Abrechnungen / Abstimmungen / Revisionen);

 Abmeldung ist z.T. an lange Fristen gebunden und bewirkt allenfalls «Rückerstattung» 

von Vorsteuern;

 in manchen Konstellationen betrachtet die MWST-Verwaltung günstige Baurechte als 

verdeckte Subvention (Kürzung der Vorsteuern).
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Koordinaten Referent:

Ostschweizerische Treuhand Zürich AG

Giesshübelstrasse 45

8045 Zürich

Telefon 044/298 88 44

Internet: www.otgzh.ch

m.gmuender@otgzh.ch

markus.harsch@otgzh.ch

Markus Harsch Maurus Gmünder

Beilagen / Anhänge

 Abschreibungen: 

Merkblatt A 1995 – Geschäftliche Betriebe

 Liegenschaften im Geschäftsvermögen:

Weisung des kantonalen Steueramtes Zürich Nr. 25/601, zur steuerlichen Behandlung von 

Rückstellungen für Grossreparaturen (Erneuerungsfonds) und Abschreibungen bei Liegenschaften 

des Geschäftsvermögens vom 20. Juni 2005

 Vertiefungsmöglichkeit:

Kurs WBG Schweiz Praxisnahe Buchhaltung für Genossenschaften

09.11.2018, Novotel Zürich City West, Schiffbaustrasse 13, 8005 Zürich
www.wbg-schweiz.ch/dienstleistungen/weiterbildung/weiterbildungsagenda/301/praxisnahe_buchhaltung_fur_genossenschaften_wm3f
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